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Vor Beginn gewisser Bauten ist für die Verwendung von Eisen
eine Bewilligung einzuholen

Durch die Verfügung Nr. i des Kriegs-Industrie- und Wegen Beginns des Baues ohne Bewilligung und wegen Uber-
-Arbeitsamtes über die Verwendung von Baueisen vom schreitung der erlaubten Quanten Eisens wurden der Architekt
20. Novomber 194.0 wurde die Inangriffnahme von Bauten und der an der Bauführung beteiligte Ingenieur mit Fr. 400.—
jeder Art, sofern das für die einzelne projektierte Baute bzw. Fr. 150.— gebüßt. Beide Beschuldigten reichten gegen
benötigte Baueisen (Rund- und Profileisen) zusammenge- das erstinstanzliche Urteil Rekurs ein. — Sic bestritten das

rechnet mehr als eine Tonne beträgt, bewilligungspflichtig Vorliegen des objektiven Straftatbestandes mit der Begrünerklärt

(Art. 1). düng, es habe sich nicht um eine Baute gehandelt, sondern

Die Bewilligungsgesuche sind vom Bauherrn oder seinem um 15 Einfamilienhäuser, von denen jedes nur 866,6 kg Eisen

Beauftragten im Stadium des Vorprojektes der Sektion für benötigt habe; die Bewilligung gemäß der eingangs erwähnten
Eisen und Maschinen des Kriegs-Industrie- und -Arbeits- Verfügung Nr. 1 vom 20. November 1940 sei aber nur für
amtes einzureichen (Art. 2), welche einen Vorentscheid dar- die Inangriffnahme von Bauten erforderlich, für welche mehr
über fällt, ob für das betreffende Bauvorhaben überhaupt als eine Tonne Baueisen verwendet werde. Zu diesem Ein-
Baueisen bewilligt werden kann (Art. 3). wand ist zu sagen: Die Häuserblöcke wurden von Anfang an

Nur wenn dieser Vorentscheid bejahend ausfällt, dürfen als ein Bau behandelt, gemeinsam projektiert und nach einem
die Projekte weiter bearbeitet werden. Die Sektion für Eisen einheitlichen Plan erstellt, auch das Gesuch um Bewilligung
und Maschinen fällt den definitiven Bewilligungsentscheid des zum Bau notwendigen Eisens wurde für alle Häuser

Herr X. war bauleitender Architekt einer Reihe von Ein- zusammen gestellt. Es unterlag somit keinem Zweifel, daß die

familienhäuser. Infolge eines Unfalls des Architekten wurde Häuserblöckc als eine Baute im Sinne des Art. 1 der maß-

Ingenieur Y. zur Leitung beigezogen. Am 7. Mai 1941 wurden gebenden Verfügung Nr. 1 anzusprechen sind; weil mehr als

die Bauarbeiten begonnen, das Gesuch um Bewilligung der eine Tonne Baueisen benötigt wurde, unterlag diese Baute

Projekte ist jedoch durch Y. im Auftrag des X. erst am der Bewilligungspflicht. Da anderseits ein Verschulden des

14. Mai 1941 eingereicht worden. Die Sektion für Eisen und X. und Y. nicht in Abrede gestellt werden konnte, bestätigte
Maschinen erteilte eine Bewilligung für 7500 kg Betonrund- die Rekurskommission das erstinstanzliche Urteil,
eisen; verwendet wurden etwa 13000 bis 15 000 kg Eisen.

AUS STAAT UND WIRTSCHAFT

Die Kreditkassen mit Wartezeit
Nach dem Bericht des Eidgenössischen Aufsichtsamtes Die Zuteilungen erreichten 1941 den Betrag von 2,90

für Kreditkassen mit Wartezeit über die Tätigkeit dieser Millionen Franken, wovon sich 0,33 Millionen Franken
zuKassen im Jahre 1941 ist die Gesamtzahl der Kreditverträge folge Verzichtes auf Darlehen erledigten. Mit Einrechnung
und der Vertragssummen neuerdings um fast 30 Prozent der Pendenzen aus dem Vorjahre wurden 2,67 Millionen
zurückgegangen, die Zahl der Verträge von 9353 auf 6709, Franken ausbezahlt, wovon 1,86 Millionen Franken auf ver-
die Vertragssumme von 134,8 auf 98,4 Millionen Franken. rechnete Eigenleistung und der Rest auf Darlehen entfallen.
Neue Kreditverträge wurden 1941 überhaupt keine mehr Die Darlehensgewährung ist um 35 Prozent geringer
ausabgeschlossen. Es sind die ungekündigten Verträge ohne Gut- gefallen als im Jahre 1940. W"enn man noch die zufolge
Darhaben, von denen Ende 1940 noch ein Restbestand mit lehensverzichtes untergegangene Zuteilungssumme berück-

1,7 Millionen Franken vorhanden war, bis Ende 1941 ganz sichtigt, so kann gesagt werden, daß die Zuteilungen zu drei

verschwunden, während die anderen noch nicht zugeteilten Vierteln auf eine Rückzahlung der Eigenleistung hinaus-

Verträge von 55 auf 30 Millionen Franken zurückgingen. laufen. Praktisch bedeutet dies das Ende des Bausparwesens.

Das Ende der Verstädterung?
Nach den Angaben des «Statistischen Jahrbuches der Diese Zahlen beweisen, daß in der- Verstädterung seit

Schweiz 1941» zählte man bei uns: ungefähr 1910 eine ganz bedeutende Verlangsamung einge¬

treten ist. Die Anzahl der Städte hat in den letzten 30 Jahren
u ° nur um 4 zugenommen. Auf der anderen Seite ist im Rückgang

der übrigen Gemeinden ebenfalls eine Verlangsamung
festzustellen. In der Periode 1930—1941 nahm die Zahl der

* Gemeinden ohne Stadtcharakter nur um 11 ab, während die
» » Abnahme in der Periode 192.0—1930 noch 21 betrug, in der
» » Periode 1910—1920 sogar 22. Diese Zahlen beweisen, daß die

» » Verstädterung auf Kosten der übrigen Gemeinden nicht mehr
» » das Tempo angeschlagen hat wie in früheren Jahren. Die
» » Tendenz der Bevölkerungssiedlung geht in den letzten Dezen-

» » nien viel eher nach den größern Gemeinden. So nahmen die
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1850 8 Städte 3203
1860 10 » 3211
1870 12 » 3178
1880 17 » 3171
1888 18 » 3169

1900 21 » 3143

1910 27 » 3130

1920 28 » 3108

1930 31 » 3087

194' 31 » 3076



Gemeinden mit 5000 bis 10 000 Einwohnern in der Zeit von

1910 bis 1941 von 62 auf 76, die Gemeinden mit 2000 bis

5000 von 283 auf 299 zu, während die Zahl der Gemeinden

mit 1000 bis 2000 sich in diesem Zeitabschnitt gleich blieb

(477), die kleinen Gemeinden mit unter 1000 Einwohnern
jedoch von 2170 auf 2093 sanken.

Die Preise für Sparvorrichtungen
Die eidgenössische Preiskontrollstelle teilt mit:

Zur Einsparung von Brennstoffen werden in vermehrtem

Maße Sparvorrichtungen, wie Apparate, Elemente und
dergleichen, angeboten. Von behördlicher Seite wurde schon

wiederholt darauf hingewiesen, daß der Einbau solcher

Vorrichtungen nur nach Beratung durch anerkannte Fachleute

vorgenommen werden sollte. Die Preise dieser Vorrichtungen
unterliegen den entsprechenden Bestimmungen der eidgenössischen

Preiskontrollstelle, worauf namentlich die Verkäufer

hingewiesen werden. Ohne eine schriftliche Genehmigung der

eidgenössischen Preiskontrollstelle dürfen die in der Vorkriegszeit

gehandhabten Preise nicht erhöht werden, und für Fabrikate,

die erst seit 31. August 1939 auf dem Markt erschienen

sind, ist eine vorherige schriftliche Preisgenehmigung
einzuholen. Die eidgenössische Preiskontrollstelle steht Interessenten,

insbesondere den Käufern, zu Auskünften in preislicher
Hinsicht zur Verfügung.

BAUTECHNISCHES

Von der Ästhetik bei Dachwasserablaufröhren
Die Ästhetik an den Wohnhäusern in allen Ehren, aber halbrunde Rinnen am weitausragenden Dachgesimse und

manchmal wird sie übertrieben. Von Übertreibungen kann

man zum Beispiel dort reden, wo ohne Rücksicht auf die
technischen Anforderungen und ohne Erfahrung, ob sich die

betreffende Sache in der Praxis bewährt hat, projektiert und

phdk

U J(J

moMl Tw&dm. u.\NohnwrwrA

Grü/nd#n, t$jJLm'us& eAjYtfwtnaxmk. S<t $Mem

cw, lind dart<JMA emfo&MiW. wmfawpuchz

im Freien geführte sichtbare Ablaufröhren, das Gegebene.
Der Durchmesser der Röhren soll nicht weniger als 10 cm
betragen. Diese Ausführungsart ist einfach, billig und hat sich

seit vielen Jahren bewährt.
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gebaut wird. Oft entstehen aus einer einseitig ästhetischen

Einstellung des Architekten heraus Arbeiten, die später für
den Hauseigentümer eigentliche Sorgenkinder sind. Er muß
für den Unterhalt solcher Fehlarbeiten abnormal hohe Kosten
aufwenden, ganz abgesehen vom Ärger und Verdruß, den
die immer wiederkehrenden Reparaturen mit sich bringen.

Ein Beispiel für das Gesagte sind die zu jedem Haus
gehörenden Dachwasser-Ablaufröhren. Für das einfache
Wohn- und Mietshaus ist die normale Ausführung, das heißt

Anders bei der oben links skizzierten Ausführung (sie

kommt in der Praxis in verschiedenen Variationen vor), die

aus ästhetischen Gründen der Norma'ausführung vorgezogen
wurde. Hier frieren die eingemauerten Ablaufröhren und
Rohrstücke bei Schnee und strenger Kälte ein. Die Eisbildung
muß man sich so vorstellen, daß die Hauswärme in das

eingemauerte Rohr eindringt, darin hochsteigt und fortwährend
etwas von dem Schnee und Eis auf dem Dach zum Schmelzen

bringt. Das Schmelzwasser läuft im Rohr hinunter und gefriert
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